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Ärztinnen und Ärzte sind verpflichtet,
Diagnostik und Therapie nach dem 
im jeweiligen Zeitpunkt geltenden 
medizinischen Standard durchzuführen
− auch wenn spezielle, den Einzelfall
betreffende Richtlinien oder Leitlinien
nicht existieren.

von Michael Schirmer und Erwin Wolf

Die stets fortschreitende Entwick-
lung in der medizinischen Dia-
gnostik und Behandlung führt

bisweilen zu der Frage, ob und wann und
unter welchen Voraussetzungen eine bis-
her anerkannte diagnostische oder kurati-
ve Maßnahme nicht mehr angewandt wer-
den soll und stattdessen eine inzwischen
neu entwickelte andere Methode zu be-
vorzugen ist. 

In einem von der Gutachterkommissi-
on zu beurteilenden Fall ging es um die
Frage, ob bei einer bereits mehrfach an der
Wirbelsäule voroperierten Patientin nach
erneutem Auftreten von Zervikobrachial-
gien mit Gangunsicherheit die Durchfüh-
rung einer Myelographie als erste diagnos -
tische Maßnahme durchgeführt werden
durfte oder ob eine magnetische Reso-
nanztomographie (MRT) als Methode der
Wahl dem geltenden medizinischen Stan-
dard entsprochen hätte.

Die zunächst nur lumbale Myelogra-
phie mit wasserlöslichen Kontrastmitteln
hatte seit 1969 einen wesentlichen Fort-
schritt in der Bilddiagnostik spinaler Er-
krankungen ergeben. Die Myelographie
ist allerdings wegen der damit verbunde-
nen Kontrastmitteleinbringung in den
Subarachnoidalraum eine invasive Unter-
suchungsmethode, die im Lumbalbereich
in aller Regel als Nebenwirkung nur Kopf-
schmerzen mit sich bringt, während Kon-
trastmittelunverträglichkeit, Arachnitiden
und Infektionen selten sind. 

Bei der Punktion des Subarachnoidal-
raumes im Bereich der Halswirbelsäule
gibt es zur Instillation des Kontrastmittels
zum einen die Möglichkeit der klassischen
Subokzipitalpunktion, zum anderen den
lateralen Zugang unter Durchleuchtungs-
kontrolle zwischen dem 1. und 2. Halswir-
bel. Die Tatsache, dass es dabei zu einer

führte Computertomographie kein Kon-
trastmittel im zunächst interessierenden
zervikalen Bereich zeigte. Der Patientin
war zudem bei der Untersuchung übel ge-
worden.

Am Folgetag entwickelte sie eine Quer-
schnittlähmung etwa ab den thorakalen
Segmenten 9 und 10. Die nun durchge-
führte MRT der gesamten Wirbelsäule er-
gab einen nicht erwarteten Bandscheiben-
vorfall zwischen dem 9. und 10. Brustwir-
bel. Dieser wurde mit einer klaren Indika-
tion operativ angegangen und wegen der
Rechtsbetonung der Querschnittsympto-
matik von rechts her operiert, wobei eine
in diesen Fällen übliche Costotransversek-
tomie erfolgte, nach der der Bandschei-
benvorfall ausgeräumt werden konnte.
Der Erfolg stellte sich in den nächsten Ta-
gen ein, die Patientin konnte wieder lau-
fen.

Aus letztlich nicht nachvollziehbaren
Gründen entwickelte die Patientin 13 Tage
nach der erfolgreichen Operation erneut
eine Querschnittsymptomatik, und es
wurde folgerichtig mit klarer Indikation
erneut operiert und nun der linksseitige
Restbandscheibenvorfall ausgeräumt. Ob-
wohl auch diese Operation  entsprechend
den medizinischen Standards vorgenom-
men wurde, bildete sich die Querschnitt-
lähmung praktisch nicht mehr zurück.

Gutachtliche Beurteilung

In dem gutachtlichen Bescheid wird
zunächst dargelegt, die behandelnden
Ärzte seien davon ausgegangen, dass bei
der im Vorjahr schon einmal an der Hals-
wirbelsäule erfolgreich operierten Patien-
tin erneut eine progrediente zervikale
Myelopathie vorliegen könnte. Die zu-
nächst versuchte zervikale Myelographie
sei nicht gelungen, bei der anschließenden
lumbalen Myelographie sei es der Patien-
tin übel geworden, die Instillation des
Kontrastmittels sei zwar im lumbalen Spi-
nalkanal gelungen, jedoch sei eine Dar-
stellung der höheren Wirbelsäulenab-
schnitte nicht möglich gewesen. Die am
Folgetag sich entwickelnde Querschnitt-
lähmung sei nach magnetresonanztomo-
graphischem Nachweis eines großen
Bandscheibenvorfalls operativ richtig be-

Schädigung des Rückenmarks kommen
kann, hat praktisch zum Verlassen der Me-
thode geführt. Im vorliegenden Fall hatte
sich die Gutachterkommission damit aus-
einanderzusetzen, ob die Myelographie
im Zeitalter der MRT überhaupt noch ih-
ren Stellenwert hat.

Fallschilderung

Die Patientin war in der gleichen Neu-
rochirurgischen Klinik, in der sie später
auch in dem hier zu beurteilenden Fall
war, bereits im Jahre 2002 zunächst we-
gen einer Wirbelkanalstenose und eines
Bandscheibenvorfalls an der Lendenwir-
belsäule erfolgreich operiert worden. Im
Februar 2006 folgte wegen einer zu -
nehmenden zervikalen Myelopathie eine 
Operation an der Halswirbelsäule, wobei
die Bandscheiben HW 3/4, HW 4/5 und
HW 5/6 operativ angegangen und eine
Distraktionsspondylodese mit PEEK-Ca-
ges erfolgreich durchgeführt wurden. Der
Patientin ging es nach dieser Operation
deutlich besser, bis sie Anfang 2007 er-
neute Zervikalbrachialgien entwickelte
und schließlich wegen Gangunsicherheit
mehrfach stürzte, was zwei Oberschenkel-
halsbrüche zur Folge hatte, die operativ
versorgt werden mussten.

Wegen der zunehmenden Gangunsi-
cherheit wurde die inzwischen 71-jährige
Patientin von ihrem Hausarzt unter der
Diagnose Peronaeusläsion links, Schwel-
lung linkes Knie in die Neurochirurgische
Klinik eingewiesen und dort stationär auf-
genommen. Der neurologische Aufnah-
mebefund war mehr oder weniger diffus
mit Kribbelparaesthesien in den Armen
und einer Schwäche beider Beine mit ei-
ner gewissen Rechtsbetonung. Eine seg-
mentale Zuordnung war nicht möglich,
die Muskeleigenreflexe an den Beinen wa-
ren nicht auslösbar; die Patientin ist Dia-
betikerin.

Noch am Aufnahmetag wurde die Pa-
tientin einer Myelographie unterzogen,
wobei die zervikale Punktion nicht gelang.
Es gelang jedoch, ein Kontrastmittel lum-
bal zu instillieren, das sich aber nicht kra-
nial in Richtung auf die Brust- und Hals-
wirbelsäule hochschaukeln ließ, sodass
auch die postmyelographisch durchge-

Ist die Myelographie obsolet? 
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die Irreversibilität der Querschnittläh-
mung begünstigt habe. Nachdem bei der
Patientin keine Hinderungsgründe für die
Durchführung einer MRT (Metall, Schritt-
macher, Klaustrophobie) vorgelegen hät-
ten, sei eindeutig festzustellen, dass vor
der Durchführung der invasiven Untersu-
chung in Form der Myelographie zunächst
eine MRT der gesamten Wirbelsäule, die
auch ambulant hätte vorgenommen wer-
den können, grundsätzlich zu fordern ge-
wesen wäre. Eine invasive Untersuchung
wie die Myelographie dürfe erst dann
durchgeführt werden, wenn andere, nicht
invasive Verfahren keinen verwertbaren
Befund erbracht hätten. Die Durchfüh-
rung der Myelographie sei daher in der
heutigen Zeit als Behandlungsfehler zu
bewerten und habe die Querschnittläh-
mung begünstigt.

Folgerungen

Die vorstehend dargestellte Entschei-
dung bietet Anlass daran zu erinnern, dass
der Arzt verpflichtet ist, Diagnostik und
Therapie nach dem im jeweiligen Zeit-
punkt geltenden medizinischen Standard
durchzuführen, auch wenn spezielle, den
Einzelfall betreffende Richtlinien oder
Leitlinien nicht existieren. Der medizini-
sche Standard entspricht dem gesicherten
Stand der medizinischen Wissenschaft,
der ärztlichen Erfahrung und der aner-
kannten medizinischen Praxis.

Für den vorliegenden Fall war von Be-
deutung, dass zwar die primäre Durch-

handelt worden und habe sich danach zu-
rückgebildet.

Die Entwicklung dieser Querschnitt-
lähmung sei eindeutig auf eine sogenann-
te spinale Einklemmung zurückzuführen,
die dann eintrete, wenn postpunktionell
noch Liquor aus der Punktionsstelle der
Dura mater in das umgebende Gewebe
sich entleert und es dadurch zu einem Tie-
fertreten des Rückenmarks kommt. Dies
bleibe normalerweise folgenlos, sei aber in
diesem Fall, in dem man nicht mit der
Möglichkeit eines thorakalen Bandschei-
benvorfalls gerechnet habe, dahingehend
deletär gewesen, dass es zu einer Durch-
blutungsstörung des Rückenmarks mit der
sich anschließend entwickelnden Quer-
schnittlähmung gekommen sei. 

Obwohl die folgerichtig durchgeführte
Operation zunächst erfolgreich gewesen
sei, habe sich nach zwei Wochen erneut ei-
ne Querschnittlähmung entwickelt.  Die
erneute Operation habe bei fehlendem dia-
gnostischem Nachweis sonstiger Schädi-
gungsfaktoren keine Besserung der Quer-
schnittsymptomatik mehr bewirkt. Man
müsse davon ausgehen, dass sich ein soge-
nanntes Arteria spinalis anterior-Syndrom
eingestellt habe, wodurch es zu einer
Durchblutungsstörung des Rückenmarks
mit dem klinischen Bild der Querschnitt-
lähmung gekommen sei. Möglicherweise
sei diese durch die diabetische Stoffwech-
sellage der Patientin begünstigt worden.

Abschließend stellt der gutachtliche
Bescheid fest, dass die durch die Myelo-
graphie bedingte spinale Einklemmung

führung einer Myelographie seit über 30
Jahren die bewährte und allgemein aner-
kannte Methode zur Diagnose spinaler Er-
krankungen gewesen war, inzwischen je-
doch als weitere Methode die MRT zur
Verfügung stand. Während die Myelogra-
phie wegen der damit verbundenen Kon-
trastmitteleinbringung eine invasive Un-
tersuchungsmethode mit entsprechendem
Gefährdungspotential darstellt, entfällt bei
der neueren Methode die invasive Kompo-
nente, sodass die damit verbundenen Risi-
ken erheblich vermindert sind. Die MRT
bringt daher sowohl dem Patienten als
auch dem behandelnden Arzt Vorteile und
ist auch im Ergebnis meist der alten Me-
thode überlegen. Sie ist zudem seit Jahren
wissenschaftlich anerkannt und unum-
stritten und steht inzwischen überall zur
Verfügung. Bei der Diagnose spinaler Er-
krankungen sollte sie daher, wenn keine
Hinderungsgründe vorliegen, in jedem
Fall als primäres Untersuchungsverfahren
angewandt werden. Dies entspricht der
anerkannten medizinischen Praxis und
Erfahrung. Dagegen verstoßen zu haben,
musste daher als Behandlungsfehler ge-
wertet werden.

Professor Dr. med. Michael Schirmer ist 
korrespondierendes Mitglied für das 
Fachgebiet Neurochirurgie und Stellver-
tretendes Geschäftsführendes Mitglied, 
Vorsitzender Richter am Landessozial-
gericht a. D. Dr. jur. Erwin Wolf ist 
Stellvertretender Vorsitzender der Gutachter-
kommission für ärztliche Behandlungsfehler.
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